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Baden-Württemberg
AMTSGERICHT Ulm 
-NACHLASSGERICHT-

Merkblatt für Vermieter

1. Erbenanfrage 
Vermieter haben grundsätzlich ein berechtigtes Interesse am Erhalt einer Auskunft über die Erben sowie an der Einsicht in die Nachlassakte. Das berechtigte Interesse ist jedoch gem. §13 FamFG glaubhaft zu machen. Daher ist eine Kopie des Mietvertrages vorzulegen, aus dem sich die Mietparteien, der Mietgegenstand und die Unterschriften ergeben. Sollte sich Ihre Eigentümerstellung nicht aus dem Mietvertrag ergeben ist ein amtlich beglaubigter Grundbuchauszug vorzulegen. Die Anfrage ist schriftlich unter Angabe des Erblassers sowie des Sterbedatums zu stellen (nicht per E-Mail). 
2. Erben sind bekannt: 
Ihre Ansprechpartner sind in erster Linie die Erben und demnach für die Wohnungsangelegenheiten verantwortlich. Bitte wenden Sie sich direkt an diese. 

3. Die Erben sind unbekannt oder alle bekannten Erben haben die Erbschaft 
ausgeschlagen: 
a) Räumung der Wohnung 
Das Nachlassgericht erteilt mangels Rechtsgrundlage keine Genehmigungen zur Auflösung oder Räumung von Wohnungen oder der Verwertung, Vernichtung oder Entsorgung von Nachlassgegenständen.
Falls sich der Vermieter dafür entscheidet, die Wohnung eigenständig und in eigener Verantwortung zu räumen, ist dieser verpflichtet, bei Auffinden von Bargeld oder sonstigen Wertsachen das Nachlassgericht unverzüglich zu benachrichtigen. Aufgefundene Verfügungen von Todes wegen (Testamente) müssen unverzüglich dem Nachlassgericht vorgelegt werden. 
Auch bei zunächst dürftig erscheinenden Nachlässen ist stets damit zu rechnen, dass sich noch verborgene Nachlasswerte finden oder sich noch Erben melden, die Rechenschaft über den Verbleib von Nachlassgegenständen verlangen. Der Vermieter muss in diesen Fällen eigenverantwortlich prüfen und entscheiden, ob er z.B. verwertet, vernichtet, entsorgt oder sicherheitshalber für eine gewisse Zeit einlagert, ggf. nach Beratung durch einen Rechtsanwalt.

b) Bestellung eines Nachlasspflegers 
Die Anordnung einer Nachlasspflegschaft setzt voraus, dass die Erben unbekannt sind. 
Die Bestellung eines Nachlasspflegers von Amts wegen kommt gemäß § 1960 BGB nur in Betracht, wenn dem Nachlassgericht ein zu sichernder Nachlass bekannt ist, insbesondere Anhaltspunkte für ein Aktivvermögen bekannt sind.
Einem Vermieter steht als Nachlassgläubiger ein Antragsrecht gem. § 1961 BGB zu. Der Antrag auf Anordnung einer Nachlasspflegschaft ist schriftlich zu stellen und mit einer Kopie des Mietvertrages sowie ggfs. mit einem aktuellen Grundbuchauszug zu versehen. Es wird darauf hingewiesen, dass der Nachlasspfleger bei einem geringwertigen Nachlass die Räumung ebenfalls nicht vornimmt. Die Kosten der Räumung werden in diesen Fällen nicht aus dem Nachlass beglichen.

c) Anmeldung von Forderungen 
Vermieter, die eine Forderung gegen den Nachlass haben, können diese nicht zur Begleichung beim Nachlassgericht geltend machen. Das Nachlassgericht begleicht keine Verbindlichkeiten des Erblassers. 

d) Herausgabe von Schlüsseln Schlüssel, die beim Standesamt hinterlegt sind, werden grundsätzlich nur an die Erben ausgehändigt. Bitte wenden Sie sich direkt an die Erben. Stellen Sie hierfür eine Erbenanfrage beim Nachlassgericht, vgl. 1. Erbenanfrage. Etwaige Erben müssen die Herausgabe selbständig beantragen. 
Sollten keine Erben festgestellt werden, können die Schlüssel an einen gerichtlich bestellten Nachlasspfleger/ eine gerichtlich bestellte Nachlasspflegerin ausgehändigt werden. Hierfür ist ein Antrag auf Nachlasspflegschaft beim zuständigen Nachlassgericht zu stellen. Der Antrag ist schriftlich einzureichen. Das berechtigte Interesse ist glaubhaft zu machen (vgl. 1.) 

postalisch: - Amtsgericht Ulm, Nachlassgericht Zeughausgasse 14, 89073 Ulm 
per E-Mail: - Nachlass@AGUlm.justiz.bwl.de

Hinweis: Eilige Verfahren sind auch als solche zu kennzeichnen (z.B. Vermerk „EILT“ in roter Schrift auf der ersten Seite) 
Diese Hinweise erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzen keine rechtliche Beratung im Einzelfall. Hierzu wenden Sie sich bitte an eine, den rechtsberatenden Berufen angehörende Person
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